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Steuerpflichtige, die einen Investitionsabzugsbetrag (IAB) und die Sonder-
AfA nach § 7g EStG in Anspruch nehmen möchten, müssen bedenken, 
dass dies lediglich für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens 
möglich ist, wenn diese fast ausschließlich betrieblich genutzt werden. Die 
Privatnutzung darf 10 % der Gesamtnutzung nicht übersteigen. Dies führt 

insbesondere bei Pkw in der Praxis häufig zu Schwierigkeiten, die jeweiligen Nutzungs-
anteile nachzuweisen.

Als Nachweis für den Anteil der privaten Nutzung eignet sich ein ordnungsgemäß ge-
führtes Fahrtenbuch grundsätzlich am besten. Wendet der Steuerpflichtige dagegen die 
1 %-Regelung an, besagt dies nur, dass die betriebliche Nutzung mehr als 50 % beträgt. 
Ob allerdings eine Privatnutzung von weniger als 10 % vorliegt, lässt sich daraus nicht 
ableiten. Bei Anwendung der 1 %-Regelung geht die Finanzverwaltung daher grund-
sätzlich von einem schädlichen Nutzungsumfang aus.

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat mit Urteil vom 16.3.2022 zu dieser Thematik Stellung 
genommen. Ein selbstständiger Unternehmer bildete IAB für zukünftige Käufe von Pkw 
und kaufte diese schließlich auch zu den geplanten Zeitpunkten mit Abzug der Sonder-
AfA. Für den gesamten Fuhrpark wird die 1%-Regelung angewandt, Fahrtenbücher wer-
den nicht geführt. Aus diesem Grund versagte das Finanzamt IAB und Sonder-AfA, hier 
könne nicht von einer fast ausschließlich betrieblichen Nutzung ausgegangen werden.

Das Finanzgericht Münster übernahm in seinem Urteil (Urt. v. 10.7.2019 – 7 K 2862/17 
E) diese Auffassung. Der BFH gab der Revision jedoch statt und hob das Urteil des Fi-
nanzgerichts auf. Dieses hat nunmehr erneut über den Sachverhalt zu entscheiden.
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Der BFH führt aus, dass das Finanzgericht zwar richtig festgestellt habe, dass keine 
Fahrtenbücher als Nachweis vorlagen, trotzdem sei die Anerkennung von IAB und Son-
der-AfA möglich, da das Vorlegen anderer Beweise zulässig sei. Mit Verweis auf die 
laufende Rechtsprechung des BFH lasse sich feststellen, dass es bei den erforderlichen 
Nachweisen keine Beschränkung auf Fahrtenbücher gebe, ebenso fehle es an einer ent-
sprechenden gesetzlichen Vorschrift.

Hinweis: Bei Kapitalgesellschaften gibt es – anders als bei Personengesellschaften und 
Einzelunternehmen – keine Privatsphäre, daher ist hier immer von einer vollständigen 
betrieblichen Nutzung des Pkws auszugehen.

Steuerpflichtige haben die Möglichkeit außergewöhnliche Belastungen 
(agB) steuermindernd in ihrer Einkommensteuererklärung anzugeben. Ob-
wohl sich die Höhe der Kosten bei unterschiedlichen Steuerpflichtigen äh-
nelt, ist die Auswirkung durch die Berücksichtigung einer zumutbaren Ei-

genbelastung unterschiedlich. Die Berechnung erfolgt im jeweiligen Einzelfall nach dem 
aktuellen Gesamtbetrag der Einkünfte, der Anzahl der Kinder und dem Familienstand. 
Dadurch wird nur der Betrag der agB steuermindernd angesetzt, welcher die zumutbare 
Eigenbelastung übersteigt.

Diese Kürzung um die zumutbare Eigenbelastung, insbesondere bei Krankheits- und 
Pflegekosten, ist bereits länger umstritten. Es wird damit argumentiert, dass die vorge-
nommene Kürzung verfassungswidrig sei, weil Aufwendungen betreffend des Gesund-
heits- und Pflegezustands einen Teil des Existenzminimums ausmachen und damit nicht 
gekürzt werden dürften.

Der Bundesfinanzhof hat mit zwei Beschlüssen vom 1.9.2021 und 4.11.2021 seine bis-
herige Rechtsprechung bestätigt, wonach die Kürzung rechtens sei. Daraufhin hat das 
Bundesministerium der Finanzen im März 2022 veranlasst, dass Steuerveranlagungen 
in diesem Punkt künftig nicht mehr vorläufig ergehen sollen. Gegen den Beschluss des 
BFH vom 1.9.2021 ist mittlerweile Verfassungsbeschwerde eingelegt worden). Steuer-
pflichtige können sich auf dieses Verfahren berufen und Ruhen des Verfahrens erwirken.

Im Falle laufender Einspruchs- und Änderungsanträge haben die obersten Finanzbehör-
den der Länder im April 2022 eine Allgemeinverfügung erlassen, wonach alle Einsprüche 
und Änderungsanträge zurückzuweisen sind, soweit diese sich mit einem Verstoß gegen 
das Grundgesetz begründen. Die Klagefrist beträgt ein Jahr.

Bitte wenden Sie sich in entsprechenden Fällen an Ihren steuerlichen Berater, um das 
weitere verfahrensrechtliche Vorgehen abzusprechen.

Von Unternehmern ausgeführte Leistungen werden im Umsatzsteuerrecht in 
Haupt- und Nebenleistungen eingeteilt. Die Nebenleistungen teilen als un-
selbstständige Leistungen das Schicksal der Hauptleistung. Für sie gilt damit 

auch der maßgebliche Steuersatz der Hauptleistung. Es ist aber nicht immer eindeutig 
zu beurteilen, ob eine einheitliche oder mehrere getrennt zu besteuernde Leistungen 
vorliegen.

Ein Fall zu dieser Problematik lag dem Bundesfinanzhof (BFH) kürzlich vor. Dabei ging 
es um Betreiber eines Hotels, welche in der Umsatzsteuererklärung die Übernachtungen 
dem ermäßigten Steuersatz unterwarfen, ebenso wie die dazugehörigen Leistungen für 
Frühstück und Spa als Nebenleistungen. Das Finanzamt kam bei der Überprüfung zum 
Ergebnis, dass jede Leistung für sich zu beurteilen sei. Demnach gilt für Frühstück und 
Spa der reguläre und für die Vermietungsleistung der ermäßigte Steuersatz. In diesem 
Fall gelte das nationale Aufteilungsgebot für Leistungen, die nicht unmittelbar der Ver-
mietung dienen.

Der BFH widersprach der Begründung und ließ den Antrag der Hotelbetreiber auf Aus-
setzung der Vollziehung zu, da die Rechtslage zu der Thematik noch nicht eindeutig 
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richterlich geklärt sei. Zusatzleistungen, wie Frühstück oder Wellnessangebote, ge-
hörten nicht zur unmittelbaren Vermietungsleistung (Beherbergung). 

Bis vor einigen Jahren galt es als unionskonform, dass Leistungen dieser Art aufgeteilt 
und somit unterschiedlich besteuert werden. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat 
sich jedoch in der Rechtssache “Stadion Amsterdam” bereits im Jahr 2018 gegen das 
Aufteilungsgebot ausgesprochen. Eine Entscheidung durch den EuGH, ob das nationale 
Aufteilungsgebot mit dem Unionsrecht konform ist, steht noch aus. Bis dahin sollten 
ähnlich gelagerte Fälle offengehalten werden.

Mit der Abgeltungsteuer sind wohl schon viele Bürger in Berührung gekom-
men ohne es gemerkt zu haben. Das liegt daran, dass beispielsweise mit dem 
Erhalt von Zinsen schon die entsprechende Kapitalertragsteuer von 25 % 
durch die auszahlende Bank einbehalten wurde. Die Erträge sind also schon 

„abgegolten” und damit auch nicht mehr erklärungspflichtig. Wessen persönlicher Steu-
ersatz geringer ist als 25 %, hat jedoch die Möglichkeit sich die überzahlte Kapitaler-
tragsteuer durch die Günstigerprüfung beim Finanzamt zurückzuholen.

Die Abgeltungsteuer steht nun erneut in der Kritik verfassungswidrig zu sein. Durch 
einen Rechtsstreit hat das Niedersächsische Finanzgericht (FG) diese Frage dem Bundes-
verfassungsgericht (BVerfG) vorgelegt. Es ist der Auffassung, dass die Abgeltungsteuer 
zu einer Ungleichbehandlung führt, welche nicht mit dem Gleichbehandlungsgrundsatz 
des Grundgesetzes vereinbar ist. So werden Steuerpflichtige, welche nur Kapitalein-
künfte erzielen, nur mit 25 % beschwert, andere Steuerpflichtige ohne Kapitaleinkünfte 
dagegen müssen ihre Einkünfte mit bis zu 45 % besteuern lassen. Für diese Ungleichbe-
handlung gäbe es keine Rechtfertigungsgründe.

Ursprünglich wurde die Abgeltungsteuer geschaffen, um die Besteuerung für die Steu-
erpflichtigen zu vereinfachen und Deutschland als Finanzplatz attraktiver zu machen. 
Nachdem es vor einigen Jahren noch keine Möglichkeit gab, die im Ausland erzielten Ka-
pitaleinkünfte der deutschen Bürger steuerlich zu überprüfen, sollte so die Besteuerung 
sichergestellt und Steuerhinterziehung entgegengesteuert werden. Nach Auffassung 
des FG sind diese Gründe, nicht zuletzt aufgrund des internationalen Datenaustauschs, 
inzwischen hinfällig. Das BVerfG wird die Verfassungstauglichkeit nun überprüfen müs-
sen.

Im Rahmen des 4. Corona-Steuerhilfegesetzes hat der Finanzausschuss des 
Bundestags den vom Bundesrat geforderten Wegfall der Abzinsung von un-
verzinslichen Verbindlichkeiten in der Steuerbilanz umgesetzt. Damit sind 
unverzinsliche Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mehr als 12 Mona-

ten in der Steuerbilanz nicht mehr mit 5,5 % abzuzinsen. Dies gilt für Wirtschaftsjahre, 
die nach dem 31.12.2022 enden, oder auf Antrag für Wirtschaftsjahre, die bereits davor 
enden und deren Veranlagungen noch nicht bestandskräftig geworden sind. 

Anmerkung: Das Abzinsungsgebot bei Rückstellungen bleibt dagegen unverändert be-
stehen. Beim Wegfall der Abzinsung von Verbindlichkeiten sind ferner die Auswirkungen 
auf die Zinsschranke zu beachten.

Bei vielen Themen im Steuerrecht werden durch die Verwaltungen und Lite-
ratur verschiedene Meinungen vertreten. Eines dieser Themen ist die steu-
erliche Berücksichtigung des Gewinns aus einer Restschuldbefreiung eines 
Einzelunternehmens. Hierzu lagen bislang unterschiedliche Auffassungen 
von Fachliteratur und dem Bundesministerium der Finanzen (BMF) vor. Nun 
hat letzteres aber seine Rechtsauffassung zu dem bisherigen Verfahrensab-
lauf geändert.

Der Gewinn aus einer Restschuldbefreiung sollte nach vorheriger Auffassung des BMF 
im Veranlagungszeitraum der tatsächlichen Befreiung berücksichtigt werden. Jetzt ver-
tritt es aber die herrschende Ansicht, dass die Berücksichtigung rückwirkend zum Zeit-
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Fälligkeitstermine: Umsatzsteuer (mtl.), Lohn- u. Kirchenlohnsteuer, 
Soli.-Zuschlag (mtl.) 

10.8.2022

Gewerbesteuer, Grundsteuer 15.8.2022

Sozialversicherungsbeiträge 29.8.2022

Basiszinssatz: 
+(§ 247 Abs. 1 BGB)

Seit 1.7.2016 = -0,88 %; 1.1.2015 – 30.6.2016 = -0,83 %; 1.7.2014 – 31.12.2014 = -0,73 %.    
Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: http://www.bundesbank.de und dort unter „Basiszinssatz“.

Verzugszinssatz: 
(§ 288 BGB)

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern
• abgeschlossen bis 28.7.2014: 
• abgeschlossen ab 29.7.2014:

Basiszinssatz + 5-%-Punkte

Basiszinssatz + 8-%-Punkte
Basiszinssatz + 9-%-Punkte
zzgl. 40 € Pauschale

Verbraucherpreisindex: 
2015 = 100 

2022: Mai = 117,3; April = 116,2; März = 115,3; Februar = 112,5; Januar =111,5 
2021: Dezember = 111,1; November = 110,5; Oktober = 110,7; September = 110,1;  
August = 110,1; Juli = 110,1
Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter: https://www.destatis.de – Themen – Konjunkturindikatoren

Bitte beachten Sie, dass dieses Informationsschreiben eine individuelle Beratung nicht ersetzen kann! Eventuelle Ände-
rungen, die nach Ausarbeitung dieses Informationsschreibens erfolgen, werden erst in der nächsten Ausgabe berücksichtigt. 
Trotz sorgfältiger und gewissenhafter Bearbeitung aller Beiträge übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt.

punkt der Betriebseinstellung erfolgen muss. Die erteilte Restschuldbefreiung gilt dabei 
als rückwirkendes Ereignis nach § 175 Abs. 1 AO, sodass die entsprechenden Bescheide 
von Amts wegen zu ändern sind. Die Höhe des bisher festgesetzten Gewinns wird um 
den Gewinn aus der Restschuldbefreiung erhöht. 

Obwohl jetzt durch die geänderte Rechtsauffassung des BMF eine einheitliche Beurtei-
lung gilt, gibt es für die Gewährleistung des Vertrauensschutzes der Steuerpflichtigen 
zwei Ausnahmefälle, welche die Finanzverwaltung weiterhin akzeptiert. Einer dieser 
beiden Ausnahmen liegt vor, wenn entweder die Betriebseinstellung nach Eröffnung 
des Insolvenzverfahrens, aber vor Veröffentlichung des BMF-Schreibens vom 8.4.2022 
erfolgte oder aber wenn die Betriebseinstellung vor Eröffnung des Insolvenzverfahrens 
und vor dem 8.8.2017 war. Für alle anderen offene Fällen gibt es keine weiteren Aus-
nahmeregelungen und der Gewinn aus der Restschuldbefreiung wird im Veranlagungs-
zeitraum der Betriebsaufgabe steuerlich berücksichtigt.

Der Gesetzgeber gibt für die steuerliche Anerkennung von außergewöhnli-
chen Belastungen (agB) genaue Voraussetzungen vor. Dazu gehört auch die 
Zwangsläufigkeit. Es kann bei den erklärten Kosten also davon ausgegangen 
werden, dass diese den meisten Steuerpflichtigen bei vergleichbarer Ein-

kommens-, Vermögens- und Familiensituation entstehen könnten. Die Steuerpflichtigen 
haben nicht die Möglichkeit, sich der Zahlung zu entziehen, wobei die Kosten notwendig 
und angemessen sein müssen.

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat Anfang des Jahres ein Urteil gefällt, welches sich mit der 
Zwangsläufigkeit beschäftigte. Ein Ehepaar erlitt mehrere Fehlgeburten und entschied 
sich deshalb für eine künstliche Befruchtung, welche trotz zahlreicher Behandlungen 
erfolglos blieb. Als letzten Versuch zog das Ehepaar eine spezielle Behandlung im Aus-
land in Betracht, da die Durchführung derer im Inland verboten ist. Die Methode war 
erfolgreich, weitere Maßnahmen erfolgten deshalb nicht. Das Ehepaar setzte sämtliche 
Kosten für die Kinderwunschbehandlungen als agB an, da keine Kostenerstattung der 
Krankenkasse erfolgte. Das Finanzamt erkannte nur die inländischen Behandlungen an, 
die ausländische dagegen nicht.

Dieser Auffassung war auch der BFH. Aufwendungen, die als agB steuerlich anerkannt 
werden, dürfen gegen keine innerstaatlichen Regelungen verstoßen. Sollte ein Verstoß 
vorliegen, ist es aber unerheblich, ob dieser geahndet wurde. In diesem Fall läge ein 
Verstoß gegen das Embryonenschutzgesetz vor, da die Behandlung in Deutschland ille-
gal und die Rechtsauffassung im Ausland nicht maßgeblich ist. Dadurch ist ein Ansatz 
als agB ausgeschlossen. Grundsätzlich lässt sich das Urteil aber nicht nur bei ärztlichen 
Behandlungen anwenden, sondern auch auf sämtliche Kosten, die bei ihrer Entstehung 
gegen nationales Recht verstoßen.
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